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Kurzzusammenfassung
Mit dem Urteil des Bundesverwaltunggsggerichts in Leippzigg vom 13. Juni 2023 (Az. 9 CN 2.22) erhalten die Kommunen in weiten 

Teilen Rechtsklarheit und Rechtssicherheit im Hinblick auf die Gebührenerhebungg für die Ausstellungg von Bewohnerppark-

ausweisen nach § 6a Abs. 5a StVO (im Folggenden Bewohnerpparkggebühren). In dem Verfahren ggingg es um eine Satzungg der 

Stadt Freiburgg über die Erhebungg von Bewohnerpparkggebühren. Das Gericht entschied,, dass die Gebührenordnunggen nicht als 

Satzunggen,, sondern nur als Rechtsverordnunggen erlassen werden können. Hinsichtlich der Gebührenhöhe kann eine solche 

Gebührenordnungg einen weiten Rahmen ausschöppfen. Für das Freiburgger Beisppiel erachtete das Gericht jjedenfalls eine jjähr-

liche Gebühr von 360 € als anggemessen und hat auch keine starre Oberggrenze festggeleggt. In Abhänggiggkeit von den örtlichen 

Geggebenheiten sind daher auch noch höhere Gebühren denkbar.

Bewohnerpparkggebühren sind Verwaltunggsggebühren und keine Flächennutzunggsggebühr. Nach aktueller Rechtslagge sind daher 

zulässigge Gebührenzwecke ausschließlich die Kostendeckungg des Verwaltunggsaufwandes und der Vorteilsausggleich. Der 

jjeweiligge durch einen Bewohnerpparkausweis erlanggte Vorteil erggibt sich aus der Bedeutungg der Parkmögglichkeiten,, ihrem 

wirtschaftlichen Wert oder dem sonstiggen Nutzen der Parkmögglichkeiten. Zur Prüfungg der Verhältnismäßiggkeit der Gebühren-

höhe bietet sich in der Praxis besonders der wirtschaftliche Wert an,, da dieser als Geldbetragg beziffert werden kann. Der wirt-

schaftliche Wert kann durch einen Verggleich mit denjjeniggen Kosten bestimmt werden,, die den Bewohnerinnen und Bewohnern 

ohne Bewohnerpparkausweis für das Abstellen ihres Fahrzeuggs entstehen würden,, z.B. durch die Miete oder Herstellungg eines 

pprivaten Stellpplatzes oder durch Kurzzeitpparkggebühren.

Eine Staffelungg der Gebühren schließt das Bundesverwaltunggsggericht zwar nicht ggenerell aus,, diese muss allerdinggs die Unter-

schiede des von verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohnern erlanggten Vorteils pplausibel abbilden. Als fahrzeuggbezoggenes 

Differenzierunggskriterium kommt daher im Reggelfall allenfalls die Fahrzeugglängge in Betracht,, wobei auch hier die konkrete 

Ausggestaltungg ansppruchsvoll bleibt. Zu ggroße Gebührenspprüngge sind zu vermeiden,, idealerweise durch einen linearen Tarif. 

Eine an sozialen Kriterien orientierte Staffelungg ist nach der derzeitiggen Rechtslagge nicht mögglich. Ein alternativer Weg,g, um 

unbilligge soziale Härten aber zumindest faktisch abzumildern,, können kommunale Zuschussmodelle für einkommensschwa-

che Bürggerinnen und Bürgger sein.

https://www.bverwg.de/130623U9CN2.22.0
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Einleitung
Hintergründe: Warum Bewohnerparken?
In vielen Kommunen steht einer hohen Parkraumnach-

fragge in der Reggel ein beggrenztes Parkraumanggebot ggeggen-

über. Bewohnerinnen und Bewohner finden hierdurch in 

der Nähe ihres Wohnorts häufigg keinen ggeeiggneten Park-

pplatz,, was mit einem hohen Parksuchverkehrsaufkommen 

und weiten Weggen einherggeht. Zweck des Bewohnerppar-

kens ist es,, Bewohnerinnen und Bewohnern in Wohnort-

nähe das Auffinden einer Parkmögglichkeit zu erleichtern,, 

wenn nicht auf das Auto verzichtet werden kann und kein 

eiggener Stellpplatz vorhanden ist. Das Bewohnerpparken 

eröffnet auch die Mögglichkeit,, öffentlichen Straßenraum 

effektiver zu beppreisen und damit auf eine Kostendeckungg 

des Parkens hinzuwirken,, wie sie auch im Koalitionsvertragg 

der Landesreggierungg anggestrebt wird. Die Beppreisungg von 

öffentlichem Parkraum hat mehrere Vorteile,, sowohl für 

die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer als 

auch für die Kommunen. Zu nennen sind etwa der Beitragg 

zum Klimaschutz und die Erhöhungg der Verkehrssicherheit. 

 

Die Ausstellungg eines Bewohnerpparkausweises ist als Ver-

waltunggshandlungg mit Gebühren verbunden. Hierfür sieht 

die bundesrechtliche Gebührenordnungg für Maßnahmen im 

Straßenverkehr (GebOSt) einen Gebührenrahmen von 10,,20 

bis 30,,70 € im Jahr vor (§ 6a Abs.  2 StVG i. V. m. § 1 Abs.  1 

GebOSt i. V. m. Nr. 265 der Anlagge zu § 1 GebOSt). Die maxi-

male Gebührenhöhe von 30,,70 € (damals: 60,,00 DM) wurde 

im Jahr 1993 festggeleggt und seitdem nicht mehr anggehoben. 

Diese Gebühr deckt heutzutagge in der Reggel weder den Ver-

waltunggsaufwand noch sonstigge anfallende Kosten der Kom-

munen (ifeu 2022). Darüber hinaus konnte mit einer Gebühr 

von umggerechnet 2,,55 € im Monat der durch den Parkaus-

weis erlanggte Vorteil,, sein pprivates Fahrzeugg im öffentlichen 

Raum abzustellen,, in keiner Weise abggebildet werden. Ganz 

im Geggenteil stellte der ggeltende Maximalbetragg von 30,,70 € 

ppro Jahr eine kommunale Unterstützungg des Kfz-Verkehrs 

dar,, da die Herstellungg oder Anmietungg eines pprivaten Stell-

pplatzes ein Vielfaches kostet.

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/210506_Koalitionsvertrag_2021-2026.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/210506_Koalitionsvertrag_2021-2026.pdf
https://www.klimaschutz-bewegt.de/wp-content/uploads/02_Kosten_Parkraum_ifeu_Zusammenfassung.pdf
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Geänderter Rechtsrahmen 
und das Urteil des Bundes-
verwaltunggsggerichts
Der bundesrechtliche Gebührenrahmen war bis zum Inkraft-

treten des Achten Gesetzes zur Änderungg des Bundesfern-

straßenggesetzes und zur Änderungg weiterer Vorschriften am 

4. Juli 2020 bindend. Durch § 6a Abs. 5a S. 2 StVG sind die Län-

der nun ermächtiggt,, eiggene Gebührenordnunggen zu erlassen 

und den bundesrechtlichen Gebührenrahmen zu übersteiggen. 

Die Landesreggierunggen können diese Ermächtiggungg durch 

Rechtsverordnungg auf Gemeinden oder andere Behörden 

übertraggen,, § 6a Abs. 5 S. 5 StVG. Hiervon hat Baden-Würt-

tembergg mit der Deleggationsverordnungg der Landesreggierungg 

zur Erhebungg von Parkggebühren (ParkggebVO) vom 14. Juli 2021 

Gebrauch ggemacht und die örtlichen und unteren Straßenver-

kehrsbehörden zur Festsetzungg von Bewohnerpparkggebühren 

in eiggenen Gebührenordnunggen ermächtiggt. Durch die neue 

Rechtslagge erhalten somit Gemeinden,, soweit sie selbst ört-

liche oder untere Straßenverkehrsbehörde sind,, die Entschei-

dunggshoheit über die Höhe der Bewohnerpparkggebühren. 

Unter den nunmehr höchstrichterlich durch das Bundesver-

waltunggsggerichtsurteil zu Bewohnerpparkreggelunggen der Stadt 

Freiburgg vom 13. Juni 2023 darggeleggten Voraussetzunggen 

kommt den Kommunen ein weiter Sppielraum bei der Gestaltungg 

der Gebührenhöhe zu. Dieser lässt sich nun in weiten Teilen 

rechtssicher ausschöppfen: Zunächst stellte das Gericht klar,, 

dass die Gebührenordnunggen als Rechtsverordnungg ausgge-

staltet werden müssen,, Satzunggen hinggeggen unzulässigg sind.  

Des Weiteren erachtete das Gericht eine Gebührenhöhe von 

360 € ppro Jahr in Freiburgg als zulässigg; jje nach den örtlichen 

Voraussetzunggen sind auch noch deutlich höhere Gebühren 

denkbar. 

Bei der Festsetzungg der Gebühren auf Grundlagge des § 6a 

Abs. 5a S. 3 StVG dürfen allein die Zwecke der Kostende-

ckungg des Verwaltunggsaufwands sowie der Vorteilsaus-

ggleich berücksichtiggt werden. Das Bundesverwaltunggsgge-

richt lehnte die Berücksichtiggungg anderer,, nicht im Gesetz 

ggenannter Zwecke ab,, wie z.B. Klimaschutzüberleggunggen 

oder eine soziale Staffelungg der Gebührenhöhe zum Zweck 

der Entlastungg einkommensschwacher Bewohnerinnen und 

Bewohner. Eine Gebührenstaffelungg ist nach derzeitigger  

Rechtslagge nur in enggen Grenzen zur Berücksichtiggungg von 

Unterschieden bei der Höhe des erlanggten Vorteils zulässigg. 

Zudem darf die Gebühr hinsichtlich ihrer Höhe nicht vollstän-

digg von den anfallenden Verwaltunggskosten für das Ausstellen 

von Bewohnerpparkausweisen entkoppppelt sein. 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0201-0300/239-20.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0201-0300/239-20.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-PGebVBW2021pP1
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Der Entggeltcharakter der Gebühr muss ggewahrt bleiben.1 Das 

ggilt auch dann,, wenn neben dem Zweck der Kostendeckungg 

auch der Zweck des Vorteilsausggleichs verfolggt wird.  Eine 

unzulässigge Abkoppppelungg ist nach der Rechtspprechungg des 

Bundesverwaltunggsggerichts aber erst dann der Fall,, wenn 

sich der Anteil der Kosten der Verwaltunggsleistungg nicht mehr 

sppürbar auf die Gebührenhöhe auswirkt,, sondern erst „hinter 

dem Komma“.2 Dies ist anhand einer wertenden Beurteilungg 

des Verhältnisses zwischen den Kosten des Verwaltunggs-

aufwandes und der Gebührenhöhe im jjeweiliggen Einzelfall zu 

beurteilen. 

Auch die StVO-Novelle 2024 brachte weitere Vereinfachun-

ggen zur Anordnungg von Bewohnerpparkggebieten mit sich. 

So ist ggemäß § 45 Abs. 1b S. 1 Nr. 2a StVO nunmehr bereits 

ein drohender erheblicher Parkraumraummanggel in einem 

Gebiet für die Anordnungg von Bewohnerpparken ausreichend. 

Um einen drohenden Parkraummanggel darzuleggen,, bedarf 

es einer belastbaren Proggnose,, bsppw. mit Blick auf eine sich 

abzeichnende Änderungg der Verkehrssituation,, wie sie etwa 

die Entwicklungg eines neuen Wohn- oder Gewerbestandor-

tes mit sich bringgen kann. Ein drohender Parkraummanggel 

ist zu bejjahen,, wenn aufggrund konkretisierter städtebau-

lich-verkehrspplanerischer Erwäggunggen zu erwarten ist,, dass 

die Schwelle (durchschnittlich mehr als 80 % Auslastungg) 

in den nächsten Jahren überschritten werden wird (Rn. 29  

Nr. XI.1 S. 4 der VwV zu § 45 StVO). Wird das Bewohnerpparken 

in einem städtebaulich-verkehrspplanerischen Konzeppt nach  

§ 45 Abs. 1b S. 2 StVO vorggesehen,, um damit schädliche Aus-

wirkunggen auf die Umwelt zu vermeiden oder die städtebau-

liche Entwicklungg der Kommune zu unterstützen,, ist eine 

Anordnungg soggar ggänzlich ohne drohenden oder bestehenden 

erheblichen Parkraummanggel zulässigg (Rn. 29a Nr. XI.2 S. 3 der 

VwV zu § 45 StVO). Ausggehend von der Rechtspprechungg des 

Bundesverwaltunggsggerichts zu städtebaulichen Verkehrskon-

zeppten muss ein solches Konzeppt erstens hinreichend konkret 

die verkehrsmäßiggen Planunggen in einem bestimmten räum-

lichen Bereich darstellen,, die aus Gründen der ggeordneten 

städtebaulichen Entwicklungg für erforderlich oder zweckmä-

ßigg ggehalten werden,, zweitens von den für die Willensbildungg 

in der Gemeinde zuständiggen Orgganen beschlossen worden 

sein und drittens – soweit es die Veränderungg von Verkehrs-

straßen und -strömen zum Inhalt hat – den Erfordernissen 

1	 Ständigge Rsppr.,, vggl. BVerwG,, Urt. v. 19.04.2021 – 9 C1/20 –,, NVwZ 2021,, 1466 Rn. 30.

2	 BVerwG,, Urt. v. 13.06.2023 – 9 CN 2.22 –,, jjuris Rn. 66.

3	 BVerwG,, Urt. v. 20.04.1994 – 11 C 17/93 –,, jjuris Rn. 22.

pplanerischer Abwäggungg ggenüggen und insbesondere darleggen,, 

weshalb bestimmte Straßen(zügge) entlastet und welche neuen 

Straßen(zügge) in für dortigge Anwohnerinnen und Anwohner 

zumutbarer Weise belastet werden sollen und können.3 Auch 

Klimamobilitätsppläne und Aktionsppläne für Mobilität,, Klima- 

und Lärmschutz eiggnen sich als solche städtebaulich-ver-

kehrspplanerischen Konzeppte zur Vermeidungg von schädlichen 

Auswirkunggen auf die Umwelt,, sofern die obiggen Vorausset-

zunggen erfüllt sind.

Was regelt die Delegationsverordnung?
Die Deleggationsverordnungg (ParkggebVOBW) überträggt in § 1 

Abs. 1 S. 1ParkggebVOBW die Ermächtiggungg zum Erlass von 

Gebührenordnunggen für das Ausstellen von Bewohnerppark-

ausweisen auf die örtlichen und unteren Straßenverkehrs-

behörden. Das Land hat hierbei keinen Höchstsatz festggeleggt,, 

sodass die Kommunen bei der Festleggungg von ortsanggemesse-

nen Gebühren nicht einggeschränkt werden. Der bundesrecht-

liche Gebührenrahmen ist in diesem Fall nicht anzuwenden,,  

§ 6 Abs. 3 Nr. 2 GebOSt.

Die in § 45 Abs. 1b S. 1 Nr. 2a und S. 2 StVO festggeschriebenen 

Anordnunggsvoraussetzunggen für die Einrichtungg von Bewoh-

nerpparkggebieten bleiben von der Deleggationsverordnungg 

unberührt. 

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni 

2023 (BVerwG 9 CN 2.22) zur Bewohnerparkgebührensat-

zung in Freiburg führte zu einer Teilnichtigkeit der bisheri-

gen Delegationsverordnung des Landes zur Erhebung von 

Parkgebühren (ParkgebVO). Daher hat die Landesregierung 

im November 2025 die Delegationsverordnung aktuali-

siert (ParkgebVOBW) und im Zuge dessen als notwendige 

Rechtsform für Gebührenordnungen beim Bewohnerparken 

klarstellend die Rechtsform der Rechtsverordnung geregelt 

(§ 1 Abs. 1 S. 1 ParkgebVOBW). Der durch das Bundesrecht 

ermöglichte Handlungsspielraum bleibt weiterhin in vollem 

Umfang bei den Kommunen bzw. Straßenverkehrsbehör-

den.

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-PGebVBW2021V1P1
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-PGebVBW2021V1P1
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Gut zu wissen

Exkurs zur Rechtslage beim Zeitparken

(1) Die lediglich klarstellende Delegatinsregelung für das 

klassische Zeitparken in der bisherigen Delegationsord-

nung (ParkgebVO) wurde in der aktuell gültigen Parkgeb-

VOBW vom 04. November 2025 gestrichen. Der Erlass 

von Gebührensatzungen für das klassische Zeitparken 

nach § 6a Abs. 6 S. 1 StVG i.V.m. Art 28 Absatz 2 Satz 1 

GG bleibt auch nach Änderung der ParkgebVOBW mög-

lich. Die Änderungen haben keine Auswirkungen auf  die 

bisherige Praxis der Parkgebührenerhebung in Baden-

Württemberg 

Grund hierfür sind strukturelle Unterschiede zwischen der 

Gebührenerhebung beim Zeitparken und der Erhebung 

von Bewohnerparkgebühren. Beim Zeitparken handelt es 

sich um Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme 

des Parkraums.

Anders als beim Bewohnerparken stellt die Erhebung von 

„normalen" Parkgebühren auf kommunalen Straßen und in 

den Ortsdurchfahrten eine Selbstverwaltungsangelegen-

heit der Gemeinden dar. Somit ergibt sich die Befugnis 

zur Erhebung von Gebühren für das klassische Zeitparken 

bereits aus dem Selbstverwaltungsrecht der Kommunen; 

diese schaffen in diesem Bereich durch Satzungen Recht 

(§ 4 Abs. 1 GemO BW). Die Gemeinden sind bundesrecht-

lich durch § 6a Abs. 6 S. 1 StVG i.V.m. Art. 28 Absatz 

2  Satz 1 GG  direkt sowohl zur Gebührenerhebung als 

auch zum Erlass der erforderlichen Gebührensatzungen 

ermächtigt. Der Erlass einer Gebührenordnung durch die 

Landesregierung, wozu § 6a Abs. 6 S. 2 StVG ermächtigt,  

ist keine Voraussetzung für die Gebührenerhebung durch 

die Kommunen. Vielmehr käme einer Landesgebühren-

ordnung nur eine begrenzende Funktion zu, z.B. durch 

die Festlegung eines Höchstsatzes (§ 6a Abs. 6 S. 3 StVG).  

Die Delegationsermächtigung des § 6a Abs. 6 S. 4 StVG soll 

daher keine Übertragung der Verordnungsermächtigung 

auf die Gemeinden ermöglichen, sondern an andere staat-

liche Behörden. Die Gemeinden sind auch ohne Delega-

tionsregelung zum Erlass von Gebührensatzungen befugt.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Kommunen im 

Rahmen ihres kommunalen Satzungsermessens beim   

normalen Zeitparken auch weiterhin ohne landesrechtliche 

Delegationsregelung befugt sind,  Gebührenermäßigungen  

und -befreiungen für Elektrofahrzeuge und Carsharing-

fahrzeuge vorzusehen.

Gebührengläubigerinnen für das Zeitparken sind in Orts- 

durchfahrten und Gemeindestraßen die Gemeinden,  

im Übrigen die Träger der Straßenbaulast.

(2) Die Befugnis zur Erhebung von Gebühren für die Aus- 

stellung von Bewohnerparkausweisen als Verwaltungs- 

gebühren ergibt sich hingegen nicht aus dem Selbst- 

verwaltungsrecht der Kommunen, sondern erst aus der 

spezifischen Ermächtigungsnorm des § 6a Abs. 5a StVG. 

Denn es handelt sich hierbei um eine staatliche Aufgabe. 

Sie richtet sich nicht an die Kommunen, sondern zunächst 

nur an die Landesregierung als Exekutivorgan, und legt als 

Rechtsform der Gebührenerhebung zwingend die Rechts-

verordnung fest. Nur diese Ermächtigung kann die Landes-

regierung delegieren.

Entsprechend hat die Landesregierung mit § 1 ParkgebVOBW 

die ihr gesetzlich eingeräumte Ermächtigung zum Erlass von 

Gebührenordnungen auf die örtlichen und unteren Straßen-

verkehrsbehörden weiter übertragen. 
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Große Kreisstadt/ Stadtkreis

Rechtsverordnungg für das 

Bewohnerpparken
erlässt

erlässterlässt

Gemeinde ohne eiggene 

Straßenverkehrsbehörde

Untere Straßenverkehrsbehörde  

des Landratsamtes bzw.  

der Verwaltunggsggemeinschaft

Oberbürggermeister/in Gemeinderat

Gemeinde mit örtlicher  

Straßenverkehrsbehörde

Beim Bewohnerpparken ist die örtliche oder untere Straßenverkehrsbehörde,, die die Gebührenordnungg erlassen hat,, Gebüh-

renggläubiggerin. Ist die untere Straßenverkehrsbehörde ein Landratsamt,, verbleiben ggemäß § 11 Abs. 3 des Gesetzes über den 

kommunalen Finanzausggleich (FAG) diese Gebühren bei den Landkreisen. Falls kein Gebrauch von der Ermächtiggungg zum 

Erlass einer Gebührenordnungg für das Ausstellen von Bewohnerpparkausweisen ggemacht wird,, ggilt weiterhin die Gebühren-

ordnungg für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt): Nach wie vor können nur Gebühren von 10,,20 € bis maximal 30,,70 € ppro 

Jahr für das Ausstellen eines Parkausweises für Bewohnende erhoben werden.

In großen Kreisstädten und Stadtkreisen ist für den Erlass von Rechtsverordnungen für das Bewohnerparken die Oberbür-

germeisterin oder der Oberbürgermeister zuständig. In Gemeinden, die als örtliche Straßenverkehrsbehörde für den Erlass 

der Gebührenordnung zuständig sind, liegt die Zuständigkeit beim Gemeinderat. Kommunen ohne eigene Straßenverkehrs-

behörde wenden sich an das jeweilige Landratsamt (oder ggf. an die Verwaltungsgemeinschaft, sofern sie einer solchen 

angehören).



Berechnungsgrundlagen 
zur Gebührenhöhe
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Berechnungsgrundlagen zur Gebührenhöhe
Zusammensetzung
Bei Bewohnerpparkggebühren handelt es sich um Verwaltunggs-

ggebühren für die Ausstellungg des Parkausweises,, nicht um 

eine Flächennutzunggsggebühr. Die Gebühren auf Grundlagge 

des § 6a Abs. 5a StVG dürfen daher ausschließlich zum Zwe-

cke der Kostendeckungg des Verwaltunggsaufwands und des 

Vorteilsausggleichs erhoben werden. 

Kostendeckung des Verwaltungsaufwands
Als Verwaltunggsaufwand können nur die Personal- und Sach-

kosten für die Ausstellungg der Bewohnerpparkausweise angge-

setzt werden. Weitere laufende Aufwendunggen wie die Reini-

ggungg und Kontrolle der Parkstände können zur Kostendeckungg 

nicht heranggezoggen werden. Auch Errichtunggskosten der 

Parkstände und Parkscheinautomaten,, Abschreibunggen und 

Opppportunitätskosten der in Ansppruch ggenommenen öffentli-

chen Fläche können der Gebühr nicht zuggrundggeleggt werden.

Die Höhe des Verwaltunggsaufwands bestimmt sich bei Erlass 

einer eiggenen Gebührenordnungg durch die Straßenverkehrs-

behörden nicht mehr nach Nr. 265 der Anlagge zu § 1 GebOSt,, 

sondern kann eiggenständigg bestimmt werden. Es sind somit 

auch mehr als 30,,70  € als Verwaltunggsaufwand ansetzbar,, 

soweit dies pplausibel beggründet werden kann. Zur Ermittlungg 

des Personalaufwands wird üblicherweise die ggeschätzte 

durchschnittliche Bearbeitunggsdauer für den Verwaltunggs-

vorggangg mit dem auf die Personalstelle entfallenden Stunden-

satz multippliziert. Diesem Wert sind die Sachkosten hinzuzu-

függen.

Vorteilsausgleich
Personen,, die einen Bewohnerpparkausweis besitzen,, werden 

in der Parkraumbewirtschaftungg pprivileggiert und erlanggen 

hierdurch einen Vorteil ggeggenüber anderen Kfz-Nutzenden. 

Dieser Vorteil kann durch eine anggemessene Berücksich-

tiggungg im Rahmen der Bewohnerpparkggebühr ausggegglichen 

werden. Zulässigge Kriterien für das Beziffern eines durch 

den Parkausweis erlanggten Vorteils sind nach § 6a Abs. 5a S. 

3 StVG:

•	 die Bedeutung,g, 

•	 der wirtschaftliche Wert 

•	 und der sonstigge Nutzen der Parkmögglichkeiten für die 

Bewohnerinnen und Bewohner. 

Das Bundesverwaltunggsggericht hat den Behörden hier ggroße 

Sppielräume eröffnet. So wird an dieser Stelle keine fun-

dierte,, kriterienbezoggene Herleitungg der Gebühr ggefordert,, 

sondern ledigglich die Verhältnismäßiggkeit der festggeleggten 

Gebühr ggepprüft.

Zur Prüfungg der Verhältnismäßiggkeit bietet sich laut Gericht 

die Abschätzungg des in Geld zu beziffernden wirtschaftlichen 

Wertes an. Hierfür kann ein Kostenverggleich mit den Aufwen-

dunggen heranggezoggen werden,, die den Bewohnerinnen und 

Bewohnern ohne Bewohnerpparkausweis für das Abstellen 

ihres Fahrzeugges entstehen würden. Hier kommen bsppw. die 

ortsübliche Miete für einen pprivaten Stellpplatz,, die Herstel-

lunggskosten für einen pprivaten Stellpplatz oder die Kosten für 

das reggelmäßigge Lösen eines Kurzzeitpparktickets in Betracht.

Bewohnerpparkggebühr

Ausggleich des  

erlanggten Vorteils

Kostendeckungg des  

Verwaltunggsaufwands
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Höhe
Die Höhe der Bewohnerpparkggebühren wird durch keinen 

festggeleggten Höchstsatz beggrenzt. Rechtliche Grenzen für 

die Gebührenhöhe erggeben sich jjedoch aus allggemeinen 

Grundsätzen des Gebührenrechts: Die Gebührenhöhe darf 

nicht in einem ggroben Missverhältnis zu den beiden Gebüh-

renzwecken stehen (Äqquivalenzpprinzipp) und darf sich daher  

nicht kompplett von den Kosten des Verwaltunggsauf-

wands lösen. Auch der allggemeine Gleichheitssatz (Art. 3 

Abs. 1 GG) ist in seiner Ausppräggungg als Gebot der Belas-

tunggsggleichheit bei der Gebührenerhebungg zu beachten. 

Hierbei besteht keine Notwendiggkeit,, die Gebührenhöhen 

anhand von Kriterien herzuleiten. Es ggenüggt die Prüfungg der 

Verhältnismäßiggkeit. Das Bundesverwaltunggsggericht hat 

eine Gebührenhöhe von 360 € ppro Jahr für einen Bewohner-

pparkausweis für die Stadt Freiburgg als zulässigg einggestuft,, 

nach Bewertungg des Verwaltunggsaufwands und des Vorteils-

ausggleichs sind allerdinggs abhänggigg von den lokalen Begge-

benheiten noch deutlich höhere Gebühren denkbar. Da die 

Bewohnerpparkggebühr eine Verwaltunggsggebühr ist,, darf sich 

die Gesamtggebührenhöhe nicht kompplett vom Verwaltunggs-

aufwand lösen,, d.h. dieser muss noch einen sppürbaren Beitragg 

zur Gebühr leisten (nicht erst „hinter dem Komma“).4  Erforder-

lich ist eine wertende Beurteilungg des Verhältnisses zwischen 

den Kosten des Verwaltunggsaufwands und der Gebührenhöhe.  

Es ggibt keine abschließend festggeleggte Oberggrenze,, ab wel-

chem Verhältnis das Äqquivalenzpprinzipp verletzt ist.5 

Für das Freiburgger Beisppiel mit einer Gebührenhöhe von  

360 € stuft das Bundesverwaltunggsggericht einen Anteil von  

2,,8 % (bei zuggrunde ggeleggten 10,,20 € Verwaltunggsaufwand nach  

GebOSt) bis 8,,5 % (bei 30,,70 € nach GebOSt) an der Gesamt-

ggebühr als zulässigg ein. Folggt man der Arggumentation des Bun-

desverwaltunggsggerichts,, dass solche Gebührenhöhen zulässigg  

4	 BVerwG,, Urt. v. 13.06.2023 – 9 CN 2.22 –,, jjuris Rn. 66.

5	 BVerwG,, Urt. v. 30.04.2003 - 6 C 4.02.

 

sind,, bei denen sich der Anteil des Verwaltunggsaufwands an 

der Gesamtggebühr nicht erst „hinter dem Komma“ auswirkt,, ist 

jjedenfalls ein Kostenanteil von 1 % an der Höchstggebühr noch 

als zulässigg anzusehen. Bei einem anggenommenen sehr ggerin-

ggen Verwaltunggsaufwand von 10,,20 € nach GebOSt und einem 

Anteil von 1 % an der Gebührenhöhe sind Bewohnerpparkggebüh-

ren von bis zu 1.020 € ppro Jahr zu beggründen,, abhänggigg von den 

sonstiggen lokalen Beggebenheiten. Bei 30,,70 € nach GebOSt 

beträggt die Grenze nach dieser Berechnungg bereits 3.070 €.  

Setzt die Behörde einen höheren Verwaltunggsaufwand als 

die Beisppielsätze aus der GebOSt an,, erhöht sich dement-

spprechend der Sppielraum bei der Gebührenbemessungg noch 

weiter. Gebührenhöhen von mehreren tausend Euro sollten in 

der Praxis üblicherweise nicht erreicht werden,, weshalb der 

Verwaltunggsaufwand nicht beggrenzend auf die Gebührenhöhe 

wirkt. Je ggrößer der Anteil der Verwaltunggsggebühren an der 

Gesamtggebühr allerdinggs ist,, desto leichter lassen sich auch 

höhere Gebühren ggeggenüber der Lokalppolitik und den Bürgge-

rinnen und Bürggern beggründen.

Zur Bewertungg des zweiten Gebührenbestandteils,, dem durch 

einen Bewohnerpparkausweis erlanggten Vorteil,, können nach  

§ 6a Abs. 5a S. 3 StVG die Bedeutung,g, der wirtschaftliche Wert 

und der sonstigge Nutzen der Parkmögglichkeit für die Bewoh-

nerinnen und Bewohner als Kriterien heranggezoggen werden. 

Das Bundesverwaltunggsggericht hat sich bei der Prüfung,g, ob 

ein ggrobes Missverhältnis in der Gebührenhöhe vorlieggt,, auf 

den wirtschaftlichen Wert der Parkmögglichkeit konzentriert,, 

da dieser als Geldbetragg beziffert werden kann. Als Verggleichs-

wert können hier diejjeniggen Kosten heranggezoggen werden,, die 

den Bewohnerinnen und Bewohnern ohne Bewohnerpparkaus-

weis für das Abstellen ihres Fahrzeuggs entstehen würden. 

Äqquivalenzpprinzipp

•	 Die Gebühr darf in keinem Missverhältnis  

zu den Gebührenzwecken stehen.

•	 Kein Kostenüberdeckunggsverbot

Allggemeiner Gleichheitssatz

•	 Unggleichbehandlunggen müssen durch sachliche 

Gründe ggerechtfertiggt sein.

•	 Die Sachggründe müssen dem Ziel und Ausmaß der 

Unggleichbehandlungg anggemessen sein.
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Das Bundesverwaltunggsggericht zogg hierfür verschiedene 

Werte heran:

1.	 Herstellunggs- und Unterhaltunggskosten eines pprivaten 

Stellpplatzes,, 

2.	 Kurzzeitpparkggebühren,, und 

3.	 die Anmietungg eines pprivaten Stellpplatzes. 

Auf die jjederzeitigge Verfüggbarkeit oder den oftmals besseren 

Witterunggsschutz einer pprivaten Abstellmögglichkeit kommt es 

im Verggleich laut Gericht nicht an,, wenn man den wirtschaft-

lichen Wert ppauschal nach den Kosten bemisst,, die einer 

Bewohnerin oder einem Bewohner bei der Anmietungg eines 

wohnunggsnahen pprivaten Stellpplatzes entstehen würden.6 

Schließlich steht es den Bewohnerinnen und Bewohnern frei,, 

sich einen pprivaten Stellpplatz zu suchen,, wenn die Bewohner-

pparkggebühren auf einem ähnlichen Niveau der Mietkosten 

lieggen oder höhere QQualitätsanspprüche an die Abstellmögglich-

keit ggestellt werden. Allerdinggs kann es sich auch im Hinblick 

auf die Akzepptanz der Bewohnerpparkreggelungg emppfehlen,, 

den weiten Rahmen der Verggleichskosten für die anggesetzten 

Gebühren nicht voll auszuschöppfen.

Für das Beisppiel aus der Stadt Freiburgg wurden hierfür die 

marktüblichen Jahresmieten für pprivate Stellpplätze in den 

Freiburgger Parkhäusern mit 900 bis 2.280 € beziffert. Das 

Lösen eines Kurzzeitpparktickets an sechs ggebührenppflichtiggen 

Taggen ppro Woche kostet abhänggigg von der jjeweiliggen Parkzone 

2.340 bis 4.680 € ppro Jahr. Bei der Herstellungg eines eiggenen 

pprivaten Stellpplatzes würden bereits die Grundstückskosten 

für einen oberirdischen Stellpplatz in einer bewirtschafteten 

Parkzone deutlich über 10.000 € lieggen und sich dadurch auf 

mehr als das 27,,8-Fache der Jahresggebühr belaufen. Anhand 

des Freiburgger Beisppiels wird ersichtlich,, dass auch deutlich 

höhere Gebühren als die überpprüften 360 € ppro Jahr nicht zu 

einem ggroben Missverhältnis führen müssen. Welche Gebüh-

renhöhe verhältnismäßigg ist,, muss allerdinggs stets anhand der 

lokalen Beggebenheiten in der Kommune überpprüft werden. 

Die Abschätzungg oblieggt hierbei der anordnenden Straßenver-

kehrsbehörde.

6	 BVerwG,, Urt. v. 13.06.2023 - 9 CN 2.22 –,, jjuris Rn. 60.

Beisppiele Gebührenhöhe

Beispielrechnungen
Das Bundesverwaltunggsggericht verlanggte keine fundiert hergge-

leitete Berechnungg der Bewohnerpparkggebühr,, stattdessen wurde 

die Höhe der Gebühr ledigglich anhand des wirtschaftlichen Werts 

der Parkmögglichkeit unter Beachtungg des Verwaltunggsaufwands 

auf ihre Verhältnismäßiggkeit überpprüft. Nichtsdestotrotz bietet es 

sich an,, anhand überpprüfbarer Werte einen Rahmen abzustecken,, 

in welchem sich die Gebühr sppäter beweggen kann. Die tatsächli-

che Gebühr kann dann auf Grundlagge der lokalen Herausforderun-

ggen und Zielsetzunggen in diesem Rahmen frei ggewählt werden. 

Wie zuvor aufggeführt,, kann es zu emppfehlen sein,, die obere Grenze 

des mögglichen Gebührenrahmens nicht voll auszuschöppfen.

Der Verwaltunggsaufwand für die Ausstellungg der Bewohnerppark-

ausweise setzt sich aus den Personal- und Sachkosten zusam-

men. Da diese Kosten von Kommune zu Kommune schwan-

ken,, werden zur Vereinfachungg in dieser Beisppielrechnungg die  

30,,70 € aus der GebOSt anggenommen. Diese Kosten können in der 

Realität allerdinggs auch höher ausfallen. Wichtigg ist,, dass sich die 

Gesamtggebühr nicht kompplett vom Verwaltunggsaufwand entkop-p-

ppelt oder erst „nach dem Komma“ Wirkungg zeiggt. 

Für die Herstellungg eines pprivaten Stellpplatzes sind insbesondere 

die Grunderwerbskosten maßggeblich. Diese hat das Bundes-

verwaltunggsggericht anhand der Grundstückskosten definiert. In 

unserer Beisppielrechnungg werden aufggrund der Verfüggbarkeit 

die verggleichbaren Bodenrichtwerte verwendet und die Kauf-

nebenkosten (ca. 10 % in Baden-Württembergg) sowie die angge-

nommenen Herstellunggskosten des Stellpplatzes (durchschnittlich  

ca. 100 € ppro m²) hinzuggenommen. Dabei wird von einem 12 m²  

ggroßen Stellpplatz ausggegganggen. Bei einem anggenommenen lokalen 

Kaufppreisfaktor von 25 leggen wir die Gesamtkosten auf 25 Jahre 

rechnerische Miete um. Dies lieggt im vom Bundesverwaltunggsgge-

richt heranggezoggenen Rahmen,, da allein die Grunderwerbskosten 

in Freiburgg beim 27,,8-Fachen der Jahresggebühr laggen.

Bewohner- 
pparkggebühr

Miete eines 
pprivaten 

Stellpplatzes

Herstellungg 
eines  pprivaten 

Stellpplatzes

Kurzzeit-
pparktickets

https://www.my-hammer.de/garten-aussenbereich/preisradar/was-kostet-parkplatz-pflastern
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Rechenbeispiel Großstadt: 

4.	 Herstellunggskosten eines pprivaten Stellpplatzes:

	· Bodenrichtwert (Wohnbauflächen): 1.250 € ppro m²,, Gesamtwert der Fläche: 15.000 €

	· Kaufnebenkosten: 1.500 €

	· Herstellunggs-/Baukosten eines Stellpplatzes: 100 € ppro m²,, bei 12 m² insggesamt 1.200 €

	· Gesamtkosten: 17.700 €

	· Rechnerische Miete/Aufwendunggen über 25 Jahre: 708 € ppro Jahr

5.	 Miete für einen Stellpplatz in einer Tiefggaragge: 90 € ppro Monat,, 1.080 € ppro Jahr.

6.	 Taggesticket beim Zeitpparken (in beggrenzten Gebieten): 15 € ppro Tagg. Bei einer Gebührenppflicht an 6 Taggen der Woche  

erggeben sich Kosten von insggesamt 4.725 € ppro Jahr. 

Im Rechenbeisppiel Großstadt beläuft sich der wirtschaftliche Wert eines Bewohnerpparkausweises auf ca. 708 bis 4.725 € ppro Jahr.

Um den von der Rechtspprechungg aufggestellten Anforderunggen an die Verhältnismäßiggkeit der Gebühr ggerecht zu werden,, 

sollte die Gebührenhöhe nach allen drei Verggleichsmethoden als anggemessen beurteilt werden können. Sowohl das Bundes-

verwaltunggsggericht als auch der Verwaltunggsggerichtshof Baden-Württembergg als Vorinstanz (Urteil vom 13.07.2022 – 2 S 

808/22) sahen es als erforderlich an,, den wirtschaftlichen Wert der Parkmögglichkeit nach jjeder der drei Verggleichsmethoden 

im Einzelnen zu ermitteln und – jjedenfalls als „Kontrollüberleggungg“7 – einander ggeggenüberzustellen. Dies wäre nicht erforder-

lich ggewesen,, wenn die Gerichte die Feststellungg der Anggemessenheit der Gebührenhöhe nach nur einer der Verggleichsmet-

hoden für ausreichend erachtet hätten. Dies führt im Erggebnis dazu,, dass die Gebühr nicht höher als der niedriggste der drei 

Verggleichswerte sein darf (im Rechenbeisppiel Großstadt also nicht höher als 708 €). Nicht immer werden aber alle Verggleichs-

methoden ggleichermaßen in die Betrachtungg einzubeziehen sein. Stehen etwa kaum Flächen für die Herstellungg pprivater Stell-

pplätze zur Verfüggungg oder ggibt es kein Anggebot an pprivat anzumietenden Stellflächen,, kann sich auch der wirtschaftliche Wert 

der Parkmögglichkeit nicht hieran orientieren. Die hier darggestellten Werte können als Eckwerte basierend auf der Beisppiel-

rechnungg anggesehen werden.8 

7	 VGH BW,, Urt. v. 13.07.2022 – 2 S 808/22 –,, jjuris Rn. 139.

8	 Weitere Hinweise zu Gebührenhöhen sind in einer Handreichungg des Komppetenznetzes Klima Mobil zusammenggefasst: 
www.klimaschutz-beweggt.de/Hinweisppappier/Parkggebühren.ppdf

http://www.klimaschutz-bewegt.de/Hinweispapier/Parkgebühren.pdf
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Erfahrungen aus der Praxis

Parkraumbewirtschaftung mittels Bewohnerparken steu-

ert den ruhenden Verkehr, verbessert die Parksituation 

für Bewohnerinnen und Bewohner und reduziert den Park-

suchverkehr, was Staus, Emissionen und Lärm verringert.

Um die Potenziale der Parkraumbewirtschaftungsmaß-

nahmen auszuschöpfen, sind angemessene Gebührenhö-

hen erforderlich. Das bestätigt der Blick in die Praxis.

In Reutlingen wurden die Bewohnerparkgebühren im 

Zusammenhang mit der Aktualisierung des Parkraumkon-

zepts von 30,70 € auf 120 € pro Jahr angehoben. Dadurch 

sind initial die Anträge für Bewohnerparkausweise um  

ca. 30 % zurückgegangen.

In Karlsruhe ist die Anzahl der Anträge auf Bewohner-

parkausweise um ca. 20 % zurückgegangen, nachdem die 

Gebühren auf 180 € pro Jahr angepasst wurden.

In Freiburg hat die Gebührenanpassung auf 360 € pro Jahr 

zu einem Rückgang der Antragszahlen für Bewohnerpark-

ausweise von rund 60 % geführt.

Ohne entsprechende Gebührenhöhen bleibt die Steue-

rungswirkung der Parkraumbewirtschaftungsmaßnahmen 

aus. Auch bei der Neueinführung von Bewohnerparkge-

bühren ist zu erwarten, dass Steuerungswirkungen erst 

ab einer entsprechenden Gebührenhöhe einsetzen. Dabei 

ist davon auszugehen, dass dieser Rückgang nicht allein 

auf die Abnahme der Fahrzeuge in den entsprechenden 

Bewohnerparkgebieten zurückzuführen ist, sondern viel-

mehr alternative Abstellmöglichkeiten in zentralen Par-

kierungseinrichtungen und auf Privatgelände genutzt 

werden. Dadurch entspannt sich die Parksituation im 

öffentlichen Raum und dieser steht wieder für andere Nut-

zungen zur Verfügung.

https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload/1_Radverkehr_in_BW/k_RadKONGRESS/Vortraege_RadKongress_2022/Forum12_Vortrag_Lude.pdf
https://bnn.de/karlsruhe/karlsruhe-stadt/anwohnerparken-karlsruhe-anstieg-preise-parkausweise-zurueckgegangen#:~:text=In%20manchen%20Bereichen%20des%20Karlsruher,die%20die%20BNN%20ausgewertet%20haben.
https://www.badische-zeitung.de/neue-anwohnerparkgebuehren-in-freiburg-60-prozent-weniger-antraege


Möglichkeiten  
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Möglichkeiten zur Differenzierung der Gebühren

9	 BVerwG,, Urt. v. 13.06.2023 – 9 CN 2/22 –,, jjuris Rn. 75.

10	 BVerwG,, Urt. v. 13.06.2023 – 9 CN 2/22 –,, jjuris Rn. 77.

Auch nach dem Urteil des Bundesverwaltunggsggerichts bleibt 

die rechtlich sichere Gestaltungg von Gebührendifferenzierun-

ggen eine Herausforderung,g, da das Gericht keine klaren Kriterien 

für eine Staffelungg festggeleggt hat. Es ist der allggemeine Gleich-

heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausppräggungg als Gebot der 

Belastunggsggleichheit zu beachten. Eine Staffelungg nach unter-

schiedlichen Graden des erlanggten Vorteils ist unter bestimm-

ten Voraussetzunggen allerdinggs ggrundsätzlich zulässigg. Mit Art. 

3 Abs. 1 GG vereinbar ist es,, wenn Gebührenppflichtigge mit gglei-

chem Vorteil ggleich hohe Gebühren und Gebührenppflichtigge mit 

unterschiedlichem Vorteil eine Gebühr zu entrichten haben,, die 

in der Höhe dem unterschiedlichen Vorteil entspprechen. Hier-

von abweichende Unggleichbehandlunggen müssen durch sach-

liche Gründe ggerechtfertiggt sein,, die dem Ziel und dem Ausmaß 

der Unggleichbehandlungg anggemessen sind. Auch ggeneralisie-

rende,, typypisierende und ppauschalisierende Reggelunggen sind im 

Rahmen der Gebührenerhebungg als „Massenverfahren“ mög-g-

lich. Allerdinggs müssen die Vorteile der Typypisierungg wie z.B. 

eine Verwaltunggsvereinfachungg im richtiggen Verhältnis zur 

damit einherggehenden Unggleichheit der Belastungg stehen.

Fahrzeuggröße
Zwar ist die Bewohnerpparkggebühr expplizit keine Flächennut-

zunggsggebühr,, nichtsdestotrotz bildet die Fahrzeuggggröße ggrund-

sätzlich eine unterschiedliche Bedeutungg der Parkmögglichkeit 

für die jjeweiliggen Bewohnerinnen und Bewohner ab. Dies erggibt 

sich aus den ggrößeren Schwieriggkeiten,, mit einem ggroßen Fahr-

zeugg einen ggeeiggneten Parkpplatz zu finden,, wodurch die Bedeu-

tungg einer Parkmögglichkeit in einem Gebiet mit beggrenztem 

Parkraum steiggt. Andererseits sollte die konkrete Fahrzeug-g-

längge,, ggemessen an dem Vorteil,, überhauppt pprivileggiert pparken 

zu dürfen,, eine eher unterggeordnete Rolle sppielen.9

Die Stadt Freiburgg verwendete in ihrer Bewirtschaftungg eine 

Abstufungg nach Fahrzeugglängge mit Gebühren von 240 € (kleiner 

als 4,,21 m),, 360 € (4,,21 bis 4,,70 m) und 480 € (ggrößer als 4,,70 m). 

Das Bundesverwaltunggsggericht befand diese Stufenreggelungg 

als eine unggerechtfertiggte Unggleichbehandlung,g, da sich die 

zu entrichtende Gebühr bei einem Länggenunterschied von 

nur 51 cm von 240 auf 480 € verdoppppelte,, was sich so aller-

dinggs nicht im tatsächlich erlanggten Vorteil oder in einer mit 

der Berechnungg einherggehenden Verwaltunggsvereinfachungg 

widersppieggelt. 

Ein linearer Tarif,, welcher die Gebühren anhand eines 

bestimmten Gebührensatzes jje x cm Fahrzeugglängge berech-

net,, wäre laut Bundesverwaltunggsggericht hinggeggen ggeeiggnet,, 

zu ggroße Gebührenspprüngge zu vermeiden und unterschiedli-

che erlanggte Vorteile abzubilden.10 Auch eine Staffelungg nach 

Größenkateggorien ohne eine zentimeterggenaue Berechnungg 

erscheint denkbar,, solangge die Gebührenspprüngge nicht unver-

hältnismäßigg ggroß sind. Falls die Staffelungg nur eine beggrenzte 

Auswirkungg auf die Gesamtggebühr entfalten soll,, ist auch eine 

Berechnungg in Verbindungg mit einem Sockelbetragg vorstell-

bar. Nicht ausggeschlossen erscheint darüber hinaus eine Staf-

felung,g, die mit steiggender Fahrzeuggggröße stärker ansteiggt,, da 

überppropportional ggroße Fahrzeugge wie z.B. Wohnmobile im 

Verggleich zu Kleinwaggen sehr viel schwierigger einen ggeeig-g-

neten Parkpplatz finden. Zu beachten ist,, dass das Bundesver-

waltunggsggericht in seiner Entscheidungg nur auf Mögglichkeiten 

einer linearen Steiggerungg einggegganggen ist,, hinggeggen nicht auf 

eine möggliche überppropportionale Steiggerungg.
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Beispielberechnung zu Gebührenstaffelung nach Fahrzeuglänge

11	 Die Gebührenspprüngge dieses Modells lieggen unter den vom Bundesverwaltunggsggericht als unzulässigg erklärten Werten. Ein Zentimeter „an der 
falschen Stelle“ kann allerdinggs zu einer Gebührensteiggerungg von 70 € bzw. rund 30 % lieggen,, was an anderer Stelle keine Steiggerungg verursacht. In der 
Urteilsbeggründungg wurde kein Richtwert für maximal zulässigge Gebührenspprüngge definiert,, sodass sich keine Rechtssicherheit für diese modellhafte 
Gebührenstaffelungg erggibt.

€/cm 

Fahrzeuglänge

370 cm 

(Kleinstwagen)

410 cm 

(Kleinwagen)

440 cm 

(Kompaktwagen)

470 cm (SUV & 

Mittelklasse)

490c m 

(Oberklasse)

530 cm 

(Großer Van)

1 1 €/cm 370 € 410 € 440 € 470 € 490 € 530 €

2 0,4 €/cm 148 € 164 € 176 € 188 € 196 € 212 €

3 0,8 €/cm 296 € 328 € 352 € 376 € 392 € 424 €

4 100 € Sockel + 0,4 €/cm 248 € 264 € 276 € 288 € 296 € 312 €

511 Kleiner 400 cm: 200 € 

kleiner 480 cm: 230 € 

größer 480 cm: 300 €

200 € 230 € 230 € 230 € 300 € 300 €

6 0,3 €/cm  

ab 440cm: 0,4 €/cm  

ab 490cm: 0,5 €/cm

111 € 123 € 176 € 188 € 245 € 265 €

Die Länggenanggaben in der Beisppielrechnungg sind ggrobe Nähe-

runggswerte,, um verschiedene Fahrzeuggklassen anschaulich 

abzubilden. Sie sind nicht verbindlich,, sondern dienen als Bei-

sppiel. In der Praxis kann bei unggeraden Beträggen auf- oder abgge-

rundet werden,, um die Arbeit zu vereinfachen. 

Die Beisppiele Nr. 1 bis Nr. 3 zeiggen eine Berechnungg mit der vom 

Bundesverwaltunggsggericht vorggeschlaggenen Formel: x € jje cm 

Fahrzeugglängge. Beisppiel Nr. 4 zeiggt die Berechnungg mit einem 

Sockelbetrag,g, welcher verhindert,, dass die Fahrzeugglängge zu 

ggroße Auswirkunggen auf die Gesamtggebühr entfaltet. Beisppiel 

Nr. 5 verwendet ggrobe Größenkateggorien,, wie die Stadt Frei-

burgg diese anggewandt hat,, allerdinggs mit ggeringgeren Spprünggen 

in der Gesamtggebühr. Beisppiel Nr. 6 stellt eine überppropportionale 

Gebührensteiggerungg für die ggrößten Fahrzeuggkateggorien dar,, da 

diese Gruppppe überppropportional von einem Bewohnerpparkaus-

weis pprofitiert.

Eine Staffelungg nach Fahrzeugglängge ist in Parkzonen,, die zu 

einem ggroßen Teil aus markierten Parkpplätzen,, aus einzelnen 

Parkbuchten oder aus senkrecht zur Fahrbahn anggeleggten Park-

pplätzen bestehen,, ggggf. kein tauggliches Mittel der Differenzie-

rung,g, da die Fahrzeugglängge in diesen Fällen nicht entscheidend 

für das Finden einer Parkmögglichkeit ist.

Die Breite und auch Höhe eines Fahrzeuggs dürfte mit 

Blick auf den tatsächlichen Vorteil für Bewohnerinnen 

und Bewohner nur in Betracht kommen,, wenn sich diese 

Maße auf die Mögglichkeit auswirken würden,, einen ggeeig-g-

neten Parkpplatz im öffentlichen Straßenraum zu finden.  

Die bloße Erschwernis,, einen pprivaten Parkpplatz z.B. in einer 

Tiefggaragge anzumieten oder herzustellen,, kann sich nicht auf 

die Höhe der Bewohnerpparkggebühren auswirken. Auch das 

Gewicht dürfte kein taugglicher Anknüppfunggsppunkt sein. 

Für den Sonderfall der Wohnmobile erscheint die Erhebungg 

erhöhter Bewohnerpparkggebühren nicht ggänzlich ausggeschlos-

sen. Zweck der Ermächtiggungg des § 45 Abs. 1b S. 1 Nr. 2a StVO ist 

es schließlich,, die Parkraumsituation für betroffene Bewohne-

rinnen und Bewohner in Konkurrenz zu anderen Nutzerggruppppen 

zu verbessern,, damit diese reggelmäßigg in der Nähe ihrer Woh-

nungg eine Parkmögglichkeit finden können. Wohnmobile werden 

allerdinggs nach ihrer Natur in der Reggel nur in einzelnen Zeiträu-

men im Jahr beweggt und müssen nicht tägglich um einen neuen 

Parkpplatz konkurrieren. Bewohnerpparkbevorrechtiggunggen 

sollen allerdinggs die Alltaggsmobilität der Bewohnerinnen und 

Bewohner unterstützen und nicht das Dauerpparken fördern. Aus 

diesem Grund kann eine Gebührendifferenzierungg für Wohnmo-

bile beggründet werden. Zu beachten ist,, dass diese stets dem 

Gebot der Belastunggsggleichheit entspprechen muss und dass zu 

dieser Konstellation bisher keine Rechtspprechungg vorlieggt.

https://de.automobiledimension.com/
https://de.automobiledimension.com/
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Lage der Bewohnerparkzone
Die Lagge der Parkmögglichkeit könnte über unterschiedliche 

Gebührentarife zwischen verschiedenen Bewohnerpparkzo-

nen abggebildet werden. Das bedeutet,, dass der Bewohner-

pparkausweis in den zentralen Innenstadtggebieten mit sehr 

beschränktem Platzanggebot und einer hohen Bevölkerunggs-

dichte teurer ist als in Randggebieten,, in denen es Bewohne-

rinnen und Bewohnern in der Reggel deutlich leichter fällt,, 

eine ggeeiggnete Parkmögglichkeit zu finden. Eine nutzerbezo-

ggene Gebührenstaffelungg ist auf dieser Grundlagge allerdinggs 

nicht mögglich.

Anzahl der erhaltenen Ausweise
Eine Staffelungg nach Anzahl ausggeggebener Ausweise ppro 

Haushalt und/oder Halterin bzw.,, Halter ist ein eher ungge-

eiggnetes Differenzierunggskriterium. Zum einen darf laut Rn.  

35 Nr. XI.8 S. 4 der VwV zu § 45 StVO ppro Halterin bzw. Halter 

ohnehin nur ein Ausweis ausggeggeben werden. Zum anderen 

könnte die Feststellungg der Anzahl der Ausweise ppro Haus-

halt aufwendigg sein. Auch bei der Unterscheidungg zwischen 

Familien und Wohnggemeinschaften könnten sich Probleme 

hinsichtlich des Gleichbehandlunggsggrundsatzes erggeben. 

Eine – ausnahmsweise – Eintraggungg mehrerer Fahrzeugge in 

den Bewohnerpparkausweis nach Rn. 35 Nr. XI.8 S. 5 der VwV 

zu § 45 StVO dürfte hinggeggen als höherer wirtschaftlicher 

Wert anggesehen werden können und mit einer Gebühren-

staffelungg beppreist werden.

E-Fahrzeuge
Eine ggesetzliche Mögglichkeit zur Privileggierungg von E-Fahr-

zeuggen besteht derzeit ledigglich im Rahmen des Zeitppar-

kens. Bewohnerinnen und Bewohner mit E-Fahrzeuggen 

könnten dementspprechend selbst entscheiden,, ob sie einen 

Bewohnerpparkausweis mit seinen Vorteilen (z.B. zeitlich 

unbefristetes Parken) beantraggen wollen oder sich für ein 

Kurzzeitpparkticket mit seinen evtl. Einschränkunggen durch 

z.B. eine Höchstpparkdauer (ggggf. nur taggsüber) entscheiden,, 

welches dafür aber evtl. eine Gebührenfreiheit oder -ermä-

ßiggungg für E-Fahrzeugge ggenießt. Anhand der Kosten können 

so beide Instrumente vergglichen werden.



Kommunale 
Zuschussmodelle zur 
sozialen Entlastung
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Kommunale Zuschussmo-
delle zur sozialen Entlas-
tungg
Das Bundesverwaltunggsggericht hat festggestellt,, dass die 

Gebührenzwecke zur Erhebungg von Bewohnerpparkggebühren 

in § 6a Abs. 5a S. 3 StVG abschließend aufggezählt werden. 

Soziale Zwecke sind nicht ggenannt,, diese bedürften für eine 

Berücksichtiggungg einer ggesetzlichen Reggelungg. Eine soziale 

Staffelungg ist unter der derzeitiggen Rechtslagge daher nicht 

zulässigg. Eine vieldiskutierte Mögglichkeit,, einkommens-

schwache Bewohnerinnen und Bewohner von steiggenden 

Gebühren zu entlasten,, stellt ein kommunales Zuschuss-

modell dar. In diesem Modell würde für die Ausstellungg 

des Bewohnerpparkausweises die regguläre Gebühr erhoben 

werden,, wie sie die jjeweiligge Gebührenordnungg der Kom-

mune vorsieht. Hierbei bekommen Menschen,, die Wohnggeld 

beziehen,, oder Inhaberinnen und Inhaber eines städtischen 

Sozialppasses auf Antragg eine Rückerstattungg oder Verggüns-

tiggungg der Bewohnerpparkggebühren zu Lasten des allggemei-

nen städtischen Haushalts. Hierdurch soll der Erhalt sozial 

ausggewoggener Bewohnerstrukturen unterstützt werden.

Zwar bezieht sich das Bundesverwaltunggsggericht in sei-

ner Entscheidungg nur auf die „Erhebungg von Gebühren“; 

allerdinggs sollte im Hinblick auf möggliche kommunale 

Zuschussmodelle vorsichtigg vorggegganggen werden,, um die 

Entscheidungg des Gesetzggebers nicht zu unterlaufen. Recht-

liche Bedenken können umso besser ausggeräumt werden,, jje 

wenigger direkt der Bezugg des Zuschusses zur Bemessungg 

und Erhebungg der Bewohnerpparkggebühren ist. Eine rechts-

sichere Ausggestaltungg eines Zuschussmodells könnte daher 

sein,, dass alle einkommensschwachen Einwohnerinnen und 

Einwohner einer Kommune Ansppruch auf einen Zuschuss 

für die individuelle Mobilität erhalten,, beisppielsweise neben 

dem Bewohnerpparken auch für Carsharingg. Hierbei fällt nicht 

ins Gewicht,, ob die Antraggstellerinnen und Antraggssteller 

ein eiggenes Kfz besitzen oder in einer Bewohnerpparkzone 

ggemeldet sind. Hierdurch wäre das Modell nicht unmittel-

bar und ausschließlich auf das Bewohnerpparken bezoggen. 

Dieser Mobilitätszuschuss könnte so z.B. auf Antragg für die 

jjeweiliggen Aufwendunggen aus dem Vorjjahr nachträgglich 

bis zu einem ggewissen Betragg ggewährt werden. Durch den 

Zuschuss soll verhindert werden,, dass einkommensschwa-

che Bewohnerggruppppen,, die auf den Besitz oder die Nutzungg 

eines Pkw anggewiesen sind,, aufggrund höherer Parkggebüh-

ren aus ihren Wohnggebieten verdränggt werden. Die Nutzungg 

pplatzspparender und klimafreundlicher Varianten,, wie in die-

sem Beisppiel das Carsharing,g, könnte auch durch einen höhe-

ren Zuschuss ggefördert werden. Das skizzierte Modell wird 

in untenstehender Grafik veranschaulicht. Eine ggerichtliche 

Überpprüfungg konkreter Konstellationen hat jjedoch noch 

nicht stattggefunden.

Alle Einwohnerinnen und Einhwohner der Kommune,, die bestimmte einkommensbezoggene Voraussetzunggen erfüllen (z.B. Sozialppass),, erhalten (auf nachträgglichen 
Antragg) einen Zuschuss nach § 79 GemO i.V.m. dem Haushaltspplan zur Unterstützungg des Erhalts sozial ausggewoggener Bewohnerstrukturen. Durch den Zuschuss 
soll verhindert werden,, dass einkommensschwache Bewohnerggruppppen,, die ein Kfz besitzen oder nutzen,, aufggrund höherer Parkggebühren aus ihren Wohnggebieten  
verdränggt werden.



Weitere Instrumente der 
Parkraumbewirtschaftung
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Weitere Instrumente der Parkraumbewirtschaftung

Das klassische Bewohnerpparken ist eine erpprobte und weit 

verbreitete Mögglichkeit,, Bewohnerinnen und Bewohner in 

Gebieten mit anggesppannter Parkraumsituation wirksam 

zu pprivileggieren und dadurch den Parkdruck und den Park-

suchverkehr zu reduzieren. Nichtsdestotrotz kann es vor-

kommen,, dass das Bewohnerpparken nicht das ggeeiggnetste 

Instrument darstellt,, die Herausforderunggen vor Ort zu 

bewältiggen. Darüber hinaus hat der Gesetzggeber hohe Anfor-

derunggen an die Einführungg des Bewohnerpparkens ggestellt,, 

die nicht von allen Kommunen in Baden-Württembergg erfüllt 

werden können. Aus diesem Grund werden in vielen Städten 

und Gemeinden alternative Bewirtschaftunggsformen wie 

Ausnahmeggenehmiggunggen für Bewohnerinnen und Bewoh-

ner oder Dauerpparkscheine,, die von allen Personenggruppppen 

erworben werden können,, anggewandt. 

Mit Ausnahmeggenehmiggunggen nach § 46 Abs. 1 StVO können 

Bewohnerinnen und Bewohner unter bestimmten Vorausset-

zunggen von der Parkraumbewirtschaftungg ausggenommen 

werden. Die Gebühr für eine solche Genehmiggungg kann sich 

in einem sehr weiten Rahmen beweggen. Ausnahmen sind 

allerdinggs nur in besonders dringgenden Fällen ggerechtfer-

tiggt. Zuständigg für die Erteilungg sind die unteren sowie ört-

lichen Straßenverkehrsbehörden. 

Dauerpparkscheine für alle sind hinggeggen langgfristigge Park-

berechtiggunggen,, die im Rahmen des klassischen Zeitppar-

kens § 6a Abs. 6 S. 1 StVG für z.B. einen ggesamten Monat bis 

hin zu einem Jahr ausggeggeben werden. Diese Parkscheine 

können von allen Personenggruppppen erworben werden und 

sind daher,, anders als das Bewohnerpparken,, auch für z.B. 

Beschäftiggte,, die häufigg im Gebiet pparken müssen,, erhält-

lich. Auch hier kann sich die Gebühr in einem weiten Rahmen 

beweggen. Die Zuständiggkeit für die Ausggabe richtet sich 

nach den Reggelunggen des allggemeinen Zeitpparkens,, in der 

Reggel ist die Gemeinde selbst zuständigg. Gerichtliche Ent-

scheidunggen zu Dauerpparkscheinen sind allerdinggs bisher 

noch nicht ergganggen.

Das Komppetenznetz Klima Mobil hat Steckbriefe zu den ver-

schiedenen Bewirtschaftunggsvarianten erstellt,, die es den 

Kommunen ermögglichen,, sich einen schnellen Überblick 

über die verschiedenen Mögglichkeiten zu verschaffen und 

die am besten ggeeiggnete Bewirtschaftunggsform auszuwäh-

len,, um den Herausforderunggen vor Ort zu beggeggnen.

https://www.klimaschutz-bewegt.de/wp-content/uploads/24-12-13-Kurzgutachten-Zulaessigkeit-von-Dauerparkscheinen.pdf
https://www.klimaschutz-bewegt.de/wp-content/uploads/20250528_Steckbriefe-Varianten-der-Parkraumbewirtschaftung.pdf
https://www.klimaschutz-bewegt.de/wp-content/uploads/20250528_Steckbriefe-Varianten-der-Parkraumbewirtschaftung.pdf


Das Gebührenniveau  
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Das Gebührenniveau im BW-Vergleich
In Baden-Württembergg haben viele Kommunen von der Mög-g-

lichkeit Gebrauch ggemacht,, die Höhe der Bewohnerpparkgge-

bühren anzuppassen oder Ausnahmeggenehmiggunggen 

nach § 46 Abs. 1 StVO oder Dauerpparkscheine auszuggeben. 

Die nachfolggende Tabelle zeiggt eine Übersicht der Kommu-

nen mit Jahresggebühren über 30,,70 € (Stand: 07.05.2025).

Kommune Max. Gebührenhöhe pro Jahr

Tübingen 300,00 €

Kressbronn 240,00 € (Jahresparkkarte)

Lahr/Schwarzwald 210,00 €

Freiburg im Breisgau 200,00 €

Ulm 200,00 €

Karlsruhe 180,00 €

Ravensburg 180,00 €

Schondorf 180,00 €

Biberach an der Riß 165,00 €

Nagold 160,00 €

Esslingen am Neckar 150,00 €

Freudenstadt 150,00 €

Konstanz 150,00 €

Ostfildern 150,00 € (Jahresparkkarte)

Eppelheim 144,00 €

Herrenberg 144,00 €

Weinheim 130,00 €

Mannheim 127,50 €

Friedrichshafen 120,00 €

Geislingen an der Steige 120,00 €

Heidelberg 120,00 €

Kommune Max. Gebührenhöhe pro Jahr
Lörrach 120,00 €

Ludwigsburg 120,00 €

Neckarsulm 120,00 €

Reutlingen 120,00 €

Singen (Hohentwiel) 120,00 €

Villingen-Schwenningen 120,00 €

Waiblingen 120,00 €

Leonberg

100,00 € (Gebühr für Ausnah-

megenehmigung für Anwohne-

rinnen und Anwohner nach § 46 

Abs. 1 S. 1 Nr. 4b StVO)

Wangen im Allgäu
100,00€ (Gebühr für eine  

Parkvignette)

Baden-Baden 90,00 €

Bruchsal 90,00 €

Rottenburg am Neckar 90,00 €

Schwäbisch Gmünd 90,00 €

Mosbach 66,00 €

Albstadt 60,00 €

Bretten 60,00 €

Ettlingen 60,00 €



﻿Das Gebührenniveau im BW-Vergleich	 27

INFOBOX Bewohnerparken 

Gut zu Wissen

Rechtsgrundlage

§ 6a Abs. 5a StVG i.V.m. § 45 Abs. 1b S. 1 Nr. 2a, S. 2 StVO

Zuständigkeit

Untere sowie örtliche Straßenverkehrsbehörden

Voraussetzungen

•	 Mit der am 11.10.2024 in Kraft getretenen StVO-Novelle 

kann Bewohnerparken auch bei bloß drohendem 

erheblichen Parkraummangel oder auf Grundlage eines 

städtebaulich-verkehrsplanerischen Konzepts zur Ver-

meidung von schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt 

oder zur Unterstützung der geordneten städtebauli-

chen Entwicklung angeordnet werden.

•	 Erheblicher Parkraummangel – Bewohnerinnen und 

Bewohner finden in ortsüblich fußläufig zumutbarer 

Entfernung von ihrer Wohnung keine ausreichenden 

Parkmöglichkeiten. Davon ist auszugehen, wenn die 

vorhandenen Parkmöglichkeiten auf den öffentlichen 

Straßen in einem Gebiet im Durchschnitt zu mehr als  

80 % ausgelastet sind.12

•	 Der Parkraummangel muss durch eine umfangreiche 

Erhebung der tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten 

nachgewiesen werden.

•	 Drohender erheblicher Parkraummangel liegt vor, 

wenn aufgrund konkretisierter städtebaulich-verkehrs-

planerischer Erwägungen zu erwarten ist, dass diese 

Schwelle in den nächsten Jahren überschritten wird  

(z.B. aufgrund der Einführung von Parkraumbewirt-

schaftungsmaßnahmen in angrenzenden Gebieten, 

absehbarer Bauvorhaben, Reduktion von Parkmöglich-

keiten). 13

12	 Rn. 29 Nr. XI.1 S. 2 der VwV zu § 45 StVO; vggl. etwa VGH BW,, Beschl. v. 14.11.2022 – 13 S 545/22 –,, jjuris Rn. 18.

13	 Rn. 29 Nr. XI.1 S. 4 der VwV zu § 45 StVO.

14	 Rn. 29a Nr. XI.2 S. 1-2 der VwV zu § 45 StVO.

15	 Rn. 29a Nr. XI.2 S. 3 der VwV zu § 45 StVO.

16	 Rn. 31 Nr. XI.4 S. 2 der VwV zu § 45 StVO.

17	 Zur Wahrungg des Gemeinggebrauchs bei Trenn- und Wechselpprinzipp darf der Anteil der für Bewohnerinnen und Bewohner reservierten Parkflächen 
werktaggs (9 bis 18 Uhr) max. 50 % und ansonsten max. 75 % betraggen. Reservierunggen für Carsharingg-Fahrzeugge von bis zu 5 % der Parkflächen sind 
mögglich.

•	 Im Fall des § 45 Abs. 1b S. 2 StVO muss die Anordnung 

auf einem Parkraumkonzept beruhen, aus dem sich die 

verfolgten städtebaulichen Ziele oder zu vermeiden-

den schädlichen Umweltauswirkungen ergeben. Die 

Parkraumkonzepte können sich auch auf räumliche 

Teilgebiete beschränken.14 Bei Vorliegen eines solchen 

Konzepts bedarf es keines erheblichen Parkraumangels 

mehr.15 

•	 Es ist eine maximale Ausdehnung von 1.500 m pro 

Parkzone möglich, größere Gebiete können auf mehrere 

Zonen aufgeteilt werden.16

 

Ausgestaltung

•	 Mischprinzip – Inhaberinnen und Inhaber eines 

Bewohnerparkausweises sind von der bestehenden 

Bewirtschaftungsform ausgenommen und können alle 

Parkflächen nutzen.

•	 Wechselprinzip – Bewohnerinnen und Bewohner wer-

den nur zu bestimmten Zeiten privilegiert (z.B. während 

der Nachtzeiten)

•	 Trennprinzip – Ein Teil des Parkraums wird ausschließ-

lich für Bewohnerinnen und Bewohner vorgehalten.17 
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Anhang 
 
Präambel für Musterrechtsverordnung  
Bewohnerparken

Textblock als Muster für die Rechtsverordnunggen der Stra-

ßenverkehrsbehörden:

„Aufggrund von § 6a Absatz 5a Sätze 2 und 5 des Straßenver-
kehrsggesetzes (StVG) in der Fassungg vom 5. März 2003 (BGBl. 
I S. 312,, ber. S. 919),, das zuletzt durch Artikel 70 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323,, S. 33) ggeändert 
worden ist,, in Verbindungg mit § 1 der Deleggationsverordnungg 
der Landesreggierungg zur Erhebungg von Parkggebühren (Park-
ggebVOBW) vom 14. Juli 2021 (GBl. S. 605),, die zuletzt durch 
Verordnungg vom 4. November 2025 (GBl. 2025 Nr. 105) ggeän-
dert worden ist,, erlässt … die Stadt … folggende Gebühren-
ordnungg: … “
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